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Diesmal Demokraten wählen
Die gefährliche Parallele des Bonner Kurses

19. September: Entscheidung für neue Politik

Am 1. September 1939 begann der zweite Weltkrieg. Von den Hitler-Generälen
vorbereitet und geplant, wurde an diesem Tag eine Kriegsmaschinerie in Be-
wegung gesetzt, die ganz Europa in Schrecken versetzte und mit dem Tod von
55 Millionen Menschen endete. Mehr als 11 Millionen wurden von den Nazis in
den Konzentrationslagern umgebracht und vergast, Millionen Krüppel, Witwen,
Waisen und Flüchtlinge blieben zurück. Große Gebietsteile Deutschlands wur-
den abgetrennl und das, was von Deutschland übrigblieb, in zwei Staaten ge-
teilt. Das war das Resultat eines Krieges, der nicht allein der Krieg Hitlers, son-
dern der Krieg der deutschen Finanz- und Bankmonopole war, die über die Indu-
strien Mitteleuropas sowie über die „Kornkammer" im Osten und Südosten ver-
fügen wollten.

Dieser Krieg begann aber nicht erst am 1. September 1939. Sechs Jahre lang
führten die Nazis bereits einen erbarmungslosen Krieg gegen jene Deutsche, die
den Wert ihres Vaterlandes nicht in Divisionen, Panzern und Flugzeugen maßen,
sondern ihn ausgedrückt sehen wollten in seinem Anteil an der geistigen, kul-
turellen und technischen Entwicklung der Menschheit überhaupt. Er begann mit
dem Ermächtigungsgesetz im Jahre 1933, mit dem sich das Parlament selbst aus-
schaltete und es einer verbrecherischen Regierung überließ, die materiellen und
geistigen Voraussetzungen für den Krieg vorzubereiten; Kriegsvorbereitungen,
die mit Friedensbeteuerungen getarnt waren und dort, wo sie zu offensichtlich
wurden, dem Volk mit der unwahren Behauptung über die „Gefahr aus dem
Osten“ schmackhaft gemacht wurden. Es war der Gipfel nazistischer Demagogie,
ausgerechnet den letzten Parteitag der NSDAP 1939 unmittelbar vor dem Krieg
unter dem Motto „Parteitag des Friedens“ abzuhalten. „Wer Hitler wählt, der
wählt den Krieg“, dieser Warnruf der Gewerkschaften und der politischen Geg-
ner der Nazis wurde zur furchtbaren Wirklichkeit.
Mil steigendem Unbehagen wird man gewisse Tendenzen in der bundesdeutschen
Politik bemerken können, die eine besorgniserregende Parallele zu den Vor-
gängen aufweisen, die dem zweiten Weltkrieg vorausgingen. So wie damals
durch das Ermächtigungsgesetz der Demokratie der Todesstoß versetzt wurde,
soll heute durch die Notstandsgesetze die ohnehin in der Bundesrepublik nur
schwach entwickelte Demokratie weiter untergraben und am Ende ausgelöscht
werden. Wie damals mit der Phrase von der nationalen Sicherheit gegenüber
dem Feind aus dem Osten die Kriegsvorbereitungen Hitlers begründet und die
„Marxisten" ebenso kollektiv zu Verbrechern erklärt wurden wie heute die
„Kommunisten", wird mit den gleichen Argumenten die Bonner Rüstungspolitik
dem Volk als lebensnotwendig hingestellt. Obwohl niemand den Bestand der
Bundesrepublik bedroht, drängen Bundeswehrgeneräle nach Atomwaffen und
bemüht sich der CDU-Vorsitzende und sogenannte „Altbundeskanzler“ Aden-
auer, die Abrüstungsverhandlungen in Genf zu torpedieren.
Es wäre nur zu wünschen, daß die Wähler in der Bundesrepublik, denen am
19. September eine Möglichkeit geboten wird, eine Änderung der bisherigen
Politik in der Bundesrepublik herbeizuführen, sich der geschichtlichen Tatsachen
erinnern. Unsere Sicherheit erfordert nichts anderes als normale und gute Be-
ziehungen zu allen Staaten der Welt. Wir leben sicherer und besser, wenn wir
auf Atomwaffen verzichten und unsere Rüstung auf ein Mindestmaß beschränken.
Nur so können wir den Frieden erhalten und den sozialen Fortschritt sichern.

Wir müssen uns am 19. September zur Wahl des fünften Bundestages gegen
Rüstung, gegen Notstandsgesetze und für den Frieden und die Demokratie ent-
scheiden. sr
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Zu viel Demokratie?

Die Forderung der CDU/CSU, die Le-
gislaturperiode des Bundestages auf
sechs Jahre zu verlängern, hat der
Bundestagspräsident, Dr. Eugen Ger-
stenmaier, in einer Rundfunkansprache
als eine „reine Zweckmäßigkeitsfrage"
bezeichnet. Das klingt aus dem Munde
des Mannes, der in der Bundesrepublik
zu den obersten Hütern der Demokratie
gehören sollte, erstaunlich, denn es
handelt sich dabei nicht um Zweckmä-
ßigkeitsfragen, sondern um eine
Grundfrage des demokratischen Le-
bens in der Bundesrepublik überhaupt.

Schon jetzt erschöpft sich die Demo-
kratie für den Staatsbürger darin, alle
vier Jahre einmal einen Stimmzettel
in die Urne zu werfen, und sich für
einen Kandidaten zu entscheiden, der
ihm von den Parteien präsentiert wird,
ohne daß er selbst auch nur den ge-
ringsten Einfluß auf diesen Vorschlag
hat.

Vom Volke soll nach dem Grundgesetz
da nach einer Wahl die Abgeordneten
vier Jahre lang allein nach Artikel 38
des Grundgesetzes ihrem Gewissen
unterworfen und weder an Aufträge
noch an Weisungen gebunden sind,
ferner, wie die politische Vergangen-
heit der Bundesrepublik gezeigt hat,
sich auch keineswegs verpflichtet füh-
len, die Versprechungen, die sie den
Wählern vorher gemacht haben, ein-
zuhalten, bleibt für „Demokratie gleich
Volksherrschaft" nur ein winzig klei-
ner Spielraum. Aber selbst das ist der
CDU noch zu viel Demokratie,- sie will
nicht vier, sondern möglichst sechs
Jahre lang, ohne Rücksicht auf die
Versprechungen die sie den Wählern
gemacht hat, entscheiden. okolus







Ein Programm der Arbeitnehmer

Anträge an den Gewerkschaftstag der IG Metall

sind xugleich Forderungen nach einer neuen Politik

Genau acht Tage vor dem Wahltag für ein neues Bundesparlament, am 11. Sep-
tember, geht in Bremen der 8. Gewerkschaftstag der IG Metall zu Ende. Was die
Delegierten, stellvertretend für fast zwei Millionen gewerkschaftlich organisierte
Arbeiter und Angestellte der Metallindustrie, beschließen werden, muß jeder
Bewerber um ein Mandat im neuen Bundestag zur Kenntnis nehmen. Die an-
nähernd 500 Anträge, die dem Gewerkschaftstag zur Beratung und Entscheidung
vorliegen, widerspiegeln nicht nur die sozialen und politischen Erwartungen
der Beschäftigten in der Metallwirtschaft; sie machen zugleich die Forderungen
und Wünsche der gesamten Arbeitnehmerschaft in der Bundesrepublik anschau-
lich — die Erwartungen der Volksmehrheit also. Jeder Bundeslagskandidat möge
sich das gut merken. — Im fügenden veröffentlichen wir eine repräsentative
Auswahl der Anträge, die man vielleicht als ein „Dringlichkeitsprogramm" der
Arbeitnehmer kennzeichnen kann:

Kampf gegen Notstandsgesetze

„Der 8. Gewerkschaitstag der IG Me-
tall begrüßt den Appell der 215 Pro-
fessoren an den DGB und die Vor-
stände der in ihm vereinigten Gewerk-
schaften. Gleich ihnen erfüllt uns die
Sorge um die Entwicklung unserer jun-
gen Demokratie. Angesichts der hinter
verschlossenen Türen geführten ge-
heimnisvollen Beratungen im Bundes-
haushalt ist die Frage berechtigt, was
jetzt geschehen soll, um unsere Demo-
kratie vor den geplanten Notstands-
gesetzen zu verteidigen.
Wir bekräftigen mit aller Entschieden-
heit nochmals unsere bereits auf dem
7. Gewerkschaitstag angenommene Ent-
schließung gegen jede Notstandsge-
setzgebung.
Der 8. Gewerkschaitstag der IG Metall
beauftragt den Vorstand unserer Or-
ganisation, gemeinsam mit dem DGB
oder anderen Gewerkschaften Beratun-
gen aufzunehmen, mit dem Ziel, Auf-
klärungs- und Kampf maßnahmen auf
leder Ebene einzuleiten, um die ge-
plante Nolstandsgesetzgebung zu ver-
hindern.“ (Verwaltungsstelle Velbert)

Gefahr von rechts

„Der Gewerkschaitstag stellt mit Em-
pörung fest, daß die Zunahme der
rechtsradikalen Tendenzen in der Bun-
desrepublik von den maßgeblichen
Stellen ständig bagatellisiert wird. Die
Delegierten warnen vor dieser gera-
dezu leichtsinnigen Einschätzung der
Gefahr von rechts. Im Interesse einer
demokratischen Entwicklung fordert
der Gewerkschaftstag energische Maß-
nahmen gegen alle Versuche, faschisti-
sches Gedankengut wieder auf leben zu
lassen und zu verbreiten.“

(Verwaltungsstelle Eßlingen)

Gegen Atombewaffnung

„Der Gewerkschaitstag erwartet von
der Bundesregierung und den politi-
schen Parteien der Bundesrepublik
eigene Abrüstungsinitiativen und den
Verzicht auf die atomare Ausrüstung
der Bundeswehr.“

(Verwaltungsstelle Düsseldorf,
Auszug)

„Der Gewerkschaf Ist ag möge beschlie-
ßen: Die Delegierten des 8. ordentli-
chen Gewerkschaffstages der Industrie-
gewerkschaft Metall für die Bundesre-

publik Deutschland wenden sich ent-
schieden:
1. gegen eine Bewaffnung der Bundes-
wehr mit atomaren Waffen,
2. gegen eine Beteiligung der Bundes-
wehr an anderen Objekten, wie z. B.
MLF,
3. gegen einen Atomminengürlel ent-
lang der Zonengrenze.
Wir unterstützen die Bestrebungen für
eine alomwafienfreie Zone in Mittel-
europa."

(Verwaltungsstelle Rheinhausen)

Neue Höchstzahl an Mitgliedern

bei der IG Metall

Der zum 8. Gewerkschaftstag veröf-
fentlichte Geschäftsbericht der IG Me-
tall für den Berichtszeitraum 1962 bis
1964 enthält eine Reihe interessanter
Zahlen, die das Organisationsleben
dieser größten Gewerkschaft deutlich
machen.
So waren 1964 von den rund fünf Mil-
lionen in der Metallwirtschaft Beschäf-
tigten 1 912 415 Mitglieder der IG Me-
tall. Mit dieser nach verkauften Bei-
tragsmarken errechneten Mitglieder-
zahl hat die IGM einen neuen Höchst-
stand an Mitgliedern erreicht; davon
waren 203 453 weibliche Mitglieder.

Die Tariflöhne der Metallarbeiter ha-
ben sich im Berichtszeitraum durch-
schnittlich um 28 Prozent erhöht. Das
durchschnittliche Tarifgehalt der aus-
gebildeten kaufmännischen Angestell-
ten in der untersten Gehaltsgruppe
stieg in dieser Zeit um 20 Prozent.
Zur Zeit sind in den Betrieben der Me-
tallerzeugung und der Metallverarbei-
tung der Bundesrepublik 105 192 Be-
triebsräte und Vertrauensleute Mit-
glieder der IG Metall. 43 062 davon
wurden in den Belriebsrätewahlen
1963 gewählt.

Kriegsverherrlichung bestrafen

„Der Gewerkschaftstag wolle beschlie-
ßen: Der Vorstand wird aufgeforderl,
einen Gesetzentwurf auszuarbeiten,
der die Verherrlichung des Krieges
durch Schrift und Bild unter Strafe
stellt Dieser Gesetzentwurf ist allen
im Bundestag vertretenen Parteien zu-
zuleiten." (Verwaltungsstelle Landshut)

Alljährlich Anfi-Kriegsiag

„Der Gewerkschaftstag der IG Metall
möge beschließen, den 1. September
alljährlich in würdiger Form als Anti-
Kriegstag der Gewerkschaft zu be-
gehen. Der Vorstand wird aufgefordert,

alles daran zu setzen, um den Beschluß
des Bundesvorstandes des DGB von
Saarbrücken rückgängig zu machen.

(Verwaltungsstelle Solingen)

Kontakte zu Osteuropa

„Der Frieden kann auf die Dauer nicht
erhalten bleiben, wenn die Völker un-
terschiedlicher gesellschaftlicher Sy-
steme gegeneinander wirken, deshalb
müssen sie miteinander leben. Zu die-
sem Zwecke sollen Kontakte und Ver-
bindungen mit Mittel- und Osteuropa
auigenommen werden . . .

Der Gewerkschaitstag möge deshalb
beschließen, daß der Vorstand der IG
Metall beim Bundesvorstand des DGB
dahin wirkt, daß im Rahmen interna-
tionaler Aufgaben Gespräche und Kon-
takte mit den Menschen und Organen
der Länder Mittel- und Osteuropas
aufgenommen werden."

(Verwaltungsstelle Ludwigsburg,
Auszug)

Endlich mehr Mitbestimmung

„Eine vorzunehmende Reform muß die
. . . qualifizierte Mitbestimmung der
Arbeitnehmer über den Kohle- und
Stahlbereich hinaus auf alle Großun-
ternehmen — unabhängig von ihrer
Rechtsform und ihrer Zugehörigkeit zu
einem bestimmten Wirtschaftszweig —
ausdehnen . . .

Wir halten den Zeitpunkt nun für ge-
kommen, wo nur die Größe der Unter-
nehmen und ihre wirtschaftliche Be-
deutung im Rahmen der Volkswirt-
schaft als Maßstab für die Einführung
der qualifizierten Mitbestimmung der
Arbeitnehmer gelten müssen. Die Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer in allen
Großunternehmen ist unabdingbarer
Bestandteil einer wirklichen demokra-
tischen Gesellschaftsordnung."

(Verwaltungsstelle Bochum, Auszug)

„Der Gewerkschaitstag möge beschlie-
ßen: . . . (die) Vorbereitung und Durch-
führung des Kampfes:

a) für eine Mitbestimmung auf der
Grundlage betrieblicher Vereinbarun-
gen:

b) Aufnahme betrieblicher Mitbesliin-
mungsrechte in Tarifverträgen;

c) Sicherung von Milbestimmungsrech-
ten durch entsprechende Änderung des
Betriebsverfassungsgesetzes. Alle ge-
werkschaftlich organisierten Bundes-
tagsabgeordneten werden aufgefordert,
sich für die entsprechende Änderung
des Betriebsverfassungsgesetzes einzu-
setzen;

d) für die Demokratisierung der Wirt-
schaft auf der Grundlage einer überbe-
trieblichen paritätischen Mitbestim-
mung in Organen aus Vertretern der
Unternehmer und der Gewerkschaften.“

(Verwaltungsstelle Solingen, Auszug)
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Sozialisierung oder „Neuordnung“?

IG Bergbau und Energie überarbeitet die Satzung

Unterschiedliche Auffassungen über das Ziel

Die IG Bergbau und Energie führt am 23. und 24. September in Oberhausen einen
Außerordentlichen Gewerkschaftskongreß durch. Dem Kongreß, der sich ent-
sprechend der vom Hauptvorstand vorgeschlagenen Tagesordnung ausschließlich
mit Satzungsfragen beschäftigen wird, liegen insgesamt 245 Anträge aus den
Ortsgruppen, Geschäftsstellen und Bezirken vor.

Der unter der Federführung von Heinz
Kegel ausgearbeitele Satzungsvor-
schlag deckt sich in entscheidenden
Punkten nicht mit den Vorstellungen
der Mitgliedschaft. Schon jetzt dürfte
feststehen, daß es über den § 5 der
Satzung — Ziele der Gewerkschaft —
zu einer leidenschaftlichen Diskussion
kommen wird.

I
ln der Neufassung heißt es: „Die
IGBuE erstrebt c) die Neuordnung
der Bergbau- und Energiewirt-
schaft." Demgegenüber liest man in
der alten Satzung vom 1. Oktober1960 unter § 4 Absatz 1 b: „Die Ge-

werkschaft erstrebt die Sozialisie-rung der Bergbauindustrie."

In Anträgen an den 8. Gewerkschafts-
kongreß der IGBuE hatten mehr als 60
Ortsgruppen in Übereinstimmung mit
der Verfassung des Landes Nordrhein-
Westfalen den Hauptvorstand beauf-
tragt, „sich mit allen gewerkschaftli-
chen Mitteln für die Überführung des
Bergbaus in Gemeineigentum einzu-
setzen."

Diese Anträge wurden wie folgt be-
gründet:
„Der privalwirtschaftlich betriebene
Bergbau hat sich als unfähig erwiesen,

Thesen zur Vermögensbildung

„1. Die Dynamik der tariflichen Lohn-
politik und die Freizügigkeit des Ar-
beitsplatzes dürfen durch die Vermö-
gensbildung nicht beeinträchtigt wer-
den.
2. Vermögenswirksame Leistungen der
Arbeitgeber zu Gunsten der Arbeitneh-
mer dürfen nicht von einer Selbslbe-
teiligung der Arbeitnehmer abhängig
gemacht werden.
3. Unter Berücksichtigung aller kon-
junklur- und volkswirtschaitspoli ti-
schen Probleme wird die zumutbare
Belastung der Arbeitgeber ermittelt.
Die Leistungen müssen steuerfrei und
prämienbegünstigt sein. Die einseitige
Vermögensbildung zu Gunsten der Ar-
beitgeber seit der Währungsreform
muß in einer Weise korrigiert werden,
daß für vermögenswirksame Leistun-
gen der Arbeitgeber zu Gunsten der
Arbeitnehmer ein angemessener Teil
der Gewinnsubstanz hinzugezogen
wird.
4. Es muß in allen Punkten sicherge-
stellt werden, daß Lohnpolitik und
Eigentumsbildung sich gegenseitig
nicht beeinträchtigen."
(Verwaltungsstelle Remscheid, Auszug)

Weiter aktive Lohnpolitik

„Der Gewerkschaftslag möge beschlie-
ßen: Die aktive Lohnpolitik ist eines

Krisen aufzufangen und die Vollbe-
schäftigung zu garantieren. Die Ent-
wicklung im Steinkohlenbergbau be-
weist daß die privatwirlschaflhcheOrd-
nung in diesem Industriezweig versagt
hat. Die heutigen Besitzer des Berg-
baus sind trotz großer staatlicher Sub-
ventionen nicht mehr in der Lage, dem
Bergmann eine gesicherte Zukunft zu
bieten. Wir sehen nicht ein, daß die
Verluste des Bergbaus von der Allge-
meinheit getragen werden sollen, wäh-
rend die Gewinne einseitig den Unter-
nehmern und Aktionären zufließen."
Direkte und indirekte staatliche Zu-
schüsse in Höhe von jährlich 3 Milliar-
den DM für die Bergbaukonzerne und
Dividenden von 12, 14, ja sogar 20 Pro-
zent einerseits; der Beschluß, 26 Groß-
schachtanlagen und 20 Kleinzechen
slillzulegen, die bevorstehende Feier-
schichtenwelle und die im „Schwarzen
Plan" der Unternehmer enthaltene
Lohnstopp-Konzeplion andererseits, be-
stätigen die von den Ortsgruppen ge-
troffene Feststellung.
Unter diesen Umständen ist es nur fol-
gerichtig, wenn wiederum von den
Ortsgruppen in Anträgen an den kom-
menden Gewerkschaftskongreß als Ziel
der IGBuE „die Sozialisierung der Berg- 

der wirksamsten Mittel zur Verbesse-
rung des Lebensstandards der Arbeit-
nehmer. Mit Hilfe der aktiven Lohn-
politik ist der Anteil der Netto-Lohn-
und Gehaltssumme am Bruttosozial-
produkt zu halten und zu vergrößern.
Durch weitestgehende Tarifierung der
betrieblichen Lohn-, Gehalts- und Ar-
beitsbedingungen muß gleichzeitig die
soziale Sicherheit vergrößert werden."

(Verwaltungsstelle Düsseldorf)

Soziale Sicherheit

„Der Gewerkschaftslag möge beschlie-
ßen: Die IG Metall setzt sich mit allen
Mitteln dafür ein, daß

1. alle Arbeiter in der gesetzlichen
Krankenversicherung bleiben,

2. alle Tarifangestelllen unabhängig
von der Höhe ihres Einkommens in der
gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sicherungspilichtig werden,

3. die arbeitsrechtliche Regelung der
Lohnfortzahlung im Krankheitsfälle
baldmöglichst eingeführt wird,

4. daß in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung die Versicherungspflicht für
Arbeiter und Angestellte unabhängig
von der Höhe ihrer Einkommen erhal-
ten bleibt."

(Verwaltungsstelle Düsseldorf) 

bau- und Energie wirtschaft" gefordert
wird. Vergleicht man diese Formulie-
rung mit der vom Hauptvorstand un-
terbreiteten Neufassung, so zeigt sich,
wie erheblich die Differenzen sind. Ein
Kompromiß bietet sich in einem Antrag
an, der von 52 Ortsgruppen eingereicht
wurde und folgende Fassung hat: „. . .
die Neuordnung der Bergbau- und
Energiewirtschaft mit dem Ziel der
Überführung in Gemeineigentum.“

Von aktueller Bedeutung ist auch der
§ 13 der Salzung, der die Vorausset-
zungen für einen Arbeilskampf regelt.
Während die alte Satzung bestimmt,
daß bei Angriffen auf die Existenz oder
die Rechte der Gewerkschaft sowie bei
Angriffen auf die demokratische Grund-
ordnung der Hauptvorstand oder eine
von ihm einberufene Funklionärskon-
ferenz berechtigt sind, ohne vorherige
Urabstimmung einen Streikbeschluß
zu fassen, soll nach dem Entwurf die-
ses Recht nur noch dem Hauptvorstand
zustehen.

Angesichts der drohenden Not-
standsverfassung und im Interesse
der Sicherung der demokratischen
Rechte und Freiheiten wären die
Delegierten gut beraten, unter al-
len Umständen auf der alten Fas-
sung des § 13 zu bestehen. Eine
solche Entscheidung entspräche auch
der innergewerkschaftlichen Demo-
kratie, von deren Funktionieren
die Kraft der Organisation in einem
entscheidenden Maße abhängt.

Organisations- und Satzungsfragen
sind zwar äußerst wichtig, doch wird
der Außerordentliche Gewerkschafts-
kongreß der IGBuE nicht darum her-
umkommen, sich auch mit der besorg-
niserregenden Lage im westdeutschen
Steinkohlenbergbau zu beschäftigen
und gewerkschaftliche Sofortmaßnah-
men zu beschließen, durch welche Bun-
desregierung und Bergbauunterneh-
mer gezwungen werden, endlich eine
Energiepolitik zu betreiben, die auf die
Erhaltung der Kohle und auf die Schaf-
fung eines Minimums an sozialer
Sicherheit für die Bergarbeiter abzielt.

G. B.

Zechenstillegungen ohne Ende

Mit den Beschlüssen über die Stille-
gung der Zechen „Victoria Mathias"
und „Langenbrahm" in Essen, „Dahl-
busch“ in Gesenkirchen und der Teil-
stillegung von „Hansemann“ in Dort-
mund hat sich das Schicksal aller beim
Rationalisierungsverband zur Schlie-
ßung gemeldeten Zechen entschieden.

Von den insgesamt 31 zur Stillegung
angemeldeten Großschachtanlagen
werden 18 in der Zeit vom 1. Septem-
ber 1965 bis zum 31. August 1968 ihren
Betrieb einstellen. Acht Schachtanlagen
sind inzwischen bereits stillgelegt wor-
den. Nur für vier Zechen — „Brassert”,
„Thyssen 2/5“, „Waltrop" und „Carl
Alexander" — wurde die Stillegungs-
anzeige zurückgezogen. Außerdem
werden 20 Kleinzechen sowie eine Rei-
he von Nebenbetrieben geschlossen.

Die Auswirkungen der neuen Stille-
gungswelle sind noch nicht abzusehen.
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Vorstoß für mehr Mitbestimmung

Was steht in dem Gesetzentwurf des DGB?

Eine wichtige Forderung soll verwirklicht werden

Gleich nach den Bundestagswahlen wird der Deutsche Gewerkschaftsbund mit
einer Großveranstaltung in der Dortmunder Westfalenhalle einen wesentlichen
Schritt zur Realisierung seiner Mitbestimmungsforderung einleiten. Auf dieser
Kundgebung wird der DGB-Vorsitzende Rosenberg der Öffentlichkeit die ge-
werkschaftlichen Vorstellungen über die Gestaltung und Funktion eines erwei-
terten Mitbestimmungsrechts für die Arbeitnehmer erläutern. Gleichzeitig soll
der vom Gewerkschaftsbund ausgearbeitete Entwurf eines neuen Mitbestim-
mungsgesetzes dem neugewählten Bundestag zugeleitet werden.

Mit dem gegenwärtigen Zustand, daß
die Demokratie vor dem Fabriklor en-
det, soll nach dem Willen des DGB und
der Millionen wirtschaftlich praktisch
rechtlosen Arbeitnehmer endlich Schluß
gemacht werden. Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund und die ihm angeschlosse-
nen Gewerkschaften haben die Erwei-
terung der bestehenden dürftigen Mit-
bestimmung zu der entscheidenden ge-
sellschafts- und wirtschaftspolitischen
Aufgabe der nächsten Jahre erklärt.

Die programmatische Grundlage dafür
bilden das Grundsatzprogramm und das
Aktionsprogramm der Gewerkschaften.
Im Grundsatzprogramm wird dazu ge-
sagt:

„Von wirtschaftlichen Entscheidungen
werden insbesondere die Arbeitneh-
mer betroffen. Deshalb müssen sie und
ihre Gewerkschaften gleichberechtigt
an der Gestaltung der Wirtschaft be-
teiligt werden. Die wirtschaftliche Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer ist eine
der Grundlagen einer freiheitlichen
und sozialen Gesellschaftsordnung. Sie
entspricht dem Wesen des demokrati-
schen und sozialen Rechtsstaates.“

In dem im Frühjahr 1965 beschlosse-
nen Aktionsprogramm des DGB wird
die Mitbestimmungsforderung bereits
konkreter formuliert:

„Mitbestimmung der Arbeitnehmer am
Arbeitsplatz, im Betrieb, im Unterneh-
men und m der gesamten Wirtschaft
muß die politische Demokratie ergän-
zen. Betriebsräte und Personalräte
müssen bei allen wirtschaftlichen, so-
zialen und personellen Entscheidungen
mitbestimmen. Die Rechte der Gewerk-
schaften in Betrieben und Verwaltun-
gen sind zu erweitern. Alle Großunter-
nehmen müssen Arbeitsdirektoren und
paritätisch besetzte Aufsichtsorgane er-
halten. In allen technisch selbständi-
gen Werksgruppen und Betriebsabtei-
lungen dieser Großunternehmen sind
Beiräte und Direktorien zu bilden, die
der Mitbestimmung entsprechen.“

Seit Monaten ist ein Ausschuß des
DGB-Bundesvorstandes mit der Aus-
arbeitung eines Gesetzentwurfes be-
schäftigt, der — wie zu Beginn erwähnt
— die gewerkschaftlichen Gedanken
hierzu in Paragraphen fassen und um-
gehend dem neuen Bundestag zuge-
leitet werden soll. Inzwischen hat sich
um diesen Gesetzentwurf (der vom
DGB den Gewerkschaftsmitgliedern
noch nicht bekanntgegeben wurde) in
der Unternehmerpresse eine heftige
Polemik gegen den Gewerkschaftsbund
entwickelt. Die Arbeitgeberverbände
und die Redakteure ihrer Publikations-
mittel sind im Unterschied zu den Ge-
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Werkschaftsfunktionären und den Re-
dakteuren ihrer Publikationsmittel be-
reits über den Inhalt des DGB-Gesetz-
entwurfes unterrichtet.

Danach sieht der „Entwurf eines
Gesetzes über die Mitbestimmung
der Arbeitnehmer in Großunterneh-
men und Großkonzernen(Milbestim-
mungsgesetz)" — so lautet die Be-
zeichnung — die Ausdehnung der
Montan-Mitbestimmung auf alle
Unternehmen, unabhängig von ihrer
Rechtsform, vor, wenn sie wenig-
stens zwei von den folgenden drei
Merkmalen aufweisen: Beschäftig-
tenzahl von 2000 und mehr, Min-
destbilanzsumme von 50 Millionen
DM, Jahresumsatz von 100 Millio-

| nen DM und mehr.

Für die Gruppe der „Größtunterneh-
men“ mit mehr als 20 000 Beschäftig-
ten, 500 Millionen DM Bilanzsumme
oder einer Milliarde DM Umsatz sieht
der Gesetzentwurf eine besondere Kon-
trolle vor. So wird z. B. die Bildung
eines Unternehmensrates angestrebt,
welchem ein Vorsitzender und jeweils
acht Vertreter der Anteilseigner und
der Arbeitnehmer sowie mindestens
eine neutrale Person angehören sol-
len. Weiter will der DGB für diese
Riesenunternehmen eine sogenannte
Unternehmensversammlung schaffen,
der neben einem dreiköpfigen Präsidi-
um je 30 Vertreter des Kapitals und
der Arbeitnehmer sowie zwölf neutrale
Personen umfassen soll, von denen
wiederum je sechs durch die Anteils-
eigner bzw. Arbeitnehmer zu benen-
nen sind. Die Funktion des Arbeits-
direktors soll dafür in diesen Größt-
unternehmen, von denen es in der Bun-
desrepublik etwa 50 gibt, fortfallen.

In der Gruppe der „Großunterneh-
men" mit mehr als 2000 (bis 20 000)
Beschäftigten und den übrigen Merk-
malen ist die Beibehaltung des Arbeits-
direktors vorgesehen, wobei jedoch
beabsichtigt ist, seine Position unab-
hängiger zu gestalten. Für diese Be-
triebe wird ebenfalls die Bildung pari-
tätischer Unternehmensräte vorgeschla-
gen, die praktisch die Rolle der Auf-
sichtsräte übernehmen würden.

Die Erklärung des Hauptgeschäftsfüh-
rers der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (BDA),
Eichler, der DGB wolle die paritätische
Mitbestimmung auf alle Betriebe mit
mehr als 500 Beschäftigten ausdehnen,
wurde vom Deutschen Gewerkschafts-
bund zurückgewiesen und in dcrWeise
richtiggeslellt, daß auf die Absicht der
Gewerkschaften hingewiesen wurde, 

gleichzeitig mit der Ausdehnung und
Verbesserung der Montanmilbestim-
mung eine Verbesserung des Betriebs-
verfassungsgesetzes zu betreiben, in
erster Linie werde es darauf ankom-
men, die Rechte der Arbeitnehmer bei
Betriebsumsiellungen zu verbessern
und den Wirtschaftsausschuß zu einem
echten Mitentscheidungsorgan zu ma-
chen.

Nadi den Vorstellungen des DGB sol-
len die Aufsichlsräle (Unternehmens-
räte) der Großbetriebe — wie schon
bei Kohle, Eisen und Stahl — mit elf
Personen besetzt werden: fünf Vertre-
ter der Arbeitnehmer, fünf Beauftragte
der Anteilseigner und ein Unparleii-
sdier. Dieser „elfte Mann" soll von
der Mehrheit der Unternehmer- und
Gewerkschaftsvertreter gewählt wer-
den. Von den fünf Arbeitnehmerver-
trelern im Aufsichlsral, so sieht es der
Entwurf vor, müssen nur zwei aus dem
jeweiligen Betrieb kommen, nämlich
ein Arbeiter und ein Angestellter.
Diese werden von den Betriebsräten
— nach vorheriger Abspradie mit der
zuständigen Gewerksdiaft — und nidit
mehr von der Belegschaft gewählt. Die
drei weiteren Arbeitnehmerbeauftrag-
ten werden von der Gewerksdiaft in
den Aufsichlsrat delegiert.

Zu diesem Teil des DGB-Gesetzent-
wurfes muß festgestelll werden, daß
er auf eine nicht vertretbare Benach-
teiligung der Beschäftigten in den von
der Mitbestimmung erfaßten Betrieben
hinausläuft. Die bisherige Praxis, daß
die Gewerkschaftsvertreter in den Auf-
sichtsrälen zwar von der Gewerkschaft
vorgeschlagen, aber von den Beleg-
schaften gewählt werden, sollte unbe-
dingt beibehallen werden.

Es wäre sogar zu überlegen, ob den
Belegschaften nicht auch das Vor-
schlagsrechl eingeräumt werden
sollte, damit sie — selbstver-
ständlich in enger Zusammenarbeit
mit dem Betriebsrat und der Ge-
werkschaft— selbst bestimmen kön-
nen, wem sie aus ihren Reihen die
Interessenvertretung im Aufsichts-
rat anvertrauen wollen. In einem
neuen Mitbestimmungsgesetz sollte
eine Lösung angestrebt werden, die
den Arbeitnehmern eine möglichst
weitgehende Mitwirkung bei der
Mitbestimmung sichert.

Die Gewerkschafter sind sich, wie
Wilhelm Haferkamp vom geschäftsfüh-
renden DGB-Bundesvorstand es kürz-
lich betont hat, klar darüber, daß der
Kampf um die Durchsetzung einer wirk-
samen Mitbestimmung in der Wirtschaft
bei den Unternehmern auf noch größe-
ren Widerstand stoßen wird als das
Ringen um materielle Zugeständnisse.
Denn durch die Mitbestimmung wird
die Allmacht der Unternehmer in der
Wirtschaft und damit auch ihre Ein-
flußnahme auf diePolitik eingeschränkt.
Eine gesellschaftspolitische Umgestal-
tung, die gleichzeitig dem Arbeitneh-
mer (der Bevölkerungsmehrheit also)
mehr Einflußnahme in allen gesell-
schaftlichen Bereichen verschafft, ist
die Folge. Hierbei gehl es .letztlich —
und die Unternehmer wissen das — um
Machlfragen, die die Zukunft mit ent-
scheiden werden. Sb.



Die Macht der überflüssigen
In dem folgenden Artikel, der die Überschrift trägt: „Die
Macht der überflüssigen"— womit die großen Kapitaleigen-
tümer gemeint sind, die nach der Auffassung des Verfassers
keine notwendige Funktion in der Wirtschaft mehr aus-
üben, — setzen wir die Reihe unserer Artikel über die Ana-
lyse der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung
in der Bundesrepublik fort. Ein junger Wissenschaftler aus
der DDR, D r. h a b i 1. H e i n z P e t r a k , legt in dem Auf-
satz den Standpunkt der Marxisten zum Problem der Mit-
bestimmung dar. In einem Interview mit Dr. Thönnes-
s e n , dem Leiter der Presseableilung der Industriegewerk-
schaft Metall, warf ein Kommentator des Hessischen Rund-
funks die Frage auf nach der marxistischen Position zum

Die „Macht der überflüssigen" ist zur

entscheidenden Gefahr für den Bestand
der Demokratie im Innern der Bundes-
republik und für die Sicherung des

Friedens nach außen geworden. „In
der ersten Epoche der allgemeinen
Zentralisation der Produktions- und
Austauschmittel spielt der Eigentümer

noch die nützliche Rolle des Beaufsich-
tigers und obersten Leiters. Seitdem
aber die Zentralisation vollzogen ist,
ist er auch in dieser Hinsicht abgelösl

worden, so daß das ,Auge des Mei-
sters', das in der individualistischen

Industrie alles sehen mußte, heute ge-

brochen ist. Aber gerade seitdem das
kapitalistische Eigentum die Form
von Aktiengesellschalten, seine vor-

geschrittenste Form, angenommen,
springt die Überflüssigkeit des Eigen-

tümers erst recht ins Auge. Und weil
derselbe unnütz ist, wird er schädlich.“

(„Der Sozialdemokrat“, 5. April 1894.)

*

Der große Kapitaleigentümer spielt
keine notwendige Rolle mehr in der
Produktion. Kaum einer der über 11 000
Vennögensmillionäre der Bundesrepu-
blik, geschweige denn jene 100 Multi-
millionäre an der Spitze der Reich-
tumspyramide, übt eine notwendige
Funktion im Prozeß des Wirtschafts-
lebens aus. Vom Standpunkt der Not-
wendigkeit ihrer Dienste für das
Funktionieren der Wirtschaft könnten
sie ebensogut auf dem Mond leben.

Aber sie beanspruchen kraft eines
Eigentums, das nicht sie geschaffen
haben, das alleinige Kommando über
Unternehmen, die längst von Ange-
stellten geleitet werden; sie beanspru-
chen das Alleinentscheidungsrecht über
eine Wirtschaft, in der sie keinerlei
produktive Funktion mehr ausüben.
Sie verwehren den über 20 Millionen
arbeitenden Menschen der Bundes-
republik jedes wesentliche Mitbestim-
mungsrecht über diese Wirtschaft.

Die Großeigenlümer der Wirtschaft,
die weniger als ein Prozent der Bevöl-
kerung repräsentieren, erklären, daß
sie weiterhin auf jenem Standpunkt
verharren werden, den ihre Vorgänger
schon im vorigen Jahrhundert vertra-
ten, erklären, daß sie nicht bereit sind,
auch nur einen Anteil an dem Recht
der Entscheidung über die Gestaltung
wirtschaftlichen Geschehens an die ar-

Kampf der Gewerkschaft um die Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer in der deutschen Wirtschaft. Der Kommentator
drückte dabei seine Verwunderung darüber aus, daß die
Marxisten die Forderung der Gewerkschaften auf Mit-
bestimmung positiv beurteilen. Aber in dieser positiven
Beurteilung ist nichts Verwunderliches. Im Gegenteil: Die
Notwendigkeit des Kampfes um Mitbestimmung in der Ge-
sellschaft, die von den Industrie- und Bankmonopolen be-
herrscht wird, ergibt sich eindeutig aus der marxistischen

Betrachtung der Verhältnisse in der Bundesrepublik. Das ist
die Meinung von Dr. Heinz Petrak, die er in dem nach-
folgenden Artikel begründet:

wesentlichen Stichworte der großen
gesellschaftlichen Auseinandersetzung
unserer Zeit: öffentliche Kontrolle,
Kontrolle wirtschaftlicher Macht, Re-
form der Unternehmensverfassung,
Humanisierung des wirtschaftlichen
Bereichs, Investitionskontrolle, Mün-
digkeit der Arbeitnehmer.“

Der Feststellung des Deutschen Indu-
strieinstituts, daß dies die Stichworte
der großen Auseinandersetzungen un-
serer Zeit sind, möchten wir beipflich-
ten. Der Feststellung, daß man diesen
Forderungen wehren muß, können wir
aus objektiven Gründen nicht beipflidi-
len. Wir akzeptieren sie jedoch als
Ausdruck der Unversöhnlichkeit der
Standpunkte des Großkapitals mit den
Interessen des gesellschaftlichen Fort-
schritts.

Was soll denn negativ sein an der Ver-
wirklichung einer öffentlich en Kon trolle
z. B. über die Verwendung jener 140
Milliarden Mark, die jährlich durch die
öffentlichen Haushalte fließen, und von
denen ein beträchtlicher Teil auf schein-
bar geheimnisvolle Weise sich nach
einiger Zeit jeweils als Vermögenszu-
wachs privater Monopolgesellschaften
wiederfindet?

Was soll schlecht sein an einer öffent-
lichen Kontrolle über jene staatlichen
Unternehmen, die einen beachtlichen
Teil der Wirtschaft bilden, die allein
durch ihre Existenz demonstrieren, daß
es gar nicht des privaten Großeigen-
tums für eine Großindustrie bedarf, die
aber von der privaten Großindustrie
für die Sicherung bestimmter Privile-
gien mißbraucht werden?

Was soll schlecht sein daran, wenn eine
demokratische Kontrolle über wirt-
schaftliche Machtkonzenlration gefor-
dert wird, wo doch gerade die deut-
sche Geschichte bewiesen hat, wie ohne
öffentliche Kontrolle aus privater Wirt-
schaftsmacht unkontrollierte politische
Macht zum Schaden der Öffentlichkeit
erwuchs?

Eine Reform der Unternehmensverfas-
sung zur Humanisierung des wirtschaft-
lichen Bereichs, Investitionskontrolle
und Erringung der Mündigkeit der Ar-
beiter sind unaufschiebbare Forderun-
gen unserer Zeit geworden. Es geht
hier nicht um neue Privilegien für eine
neue Klasse, sondern um notwendig
gewordene Veränderungen, deren Ur-
sachen durch die Entwicklung der Ge-
sellschaft des staatsmonopolistischen
Kapitalismus geschaffen wurden.

beitenden Klassen abzutreten, die die
überwältigende Mehrheit des Volkes
bilden.

Schon im vorigen Jahrhundert sahen
führende Vertreter des „Zentralver-
bandes der Deutschen Industrie", wie
z. B. der Saarländische Eisenindu-
slrielle und konservative Abgeordnete
Karl Ferdinand Stumm, in jedem Zu-
geständnis an die Arbeiter einen Weg
auf eine abgleilende Ebene: „Stumm
war an sich nicht abgeneigt, seinen
Arbeitern eine möglichst gute Für-
sorge angedeihen zu lassen, ganz im
alten patriarchalischen Stil. Was ihn
jedoch aufbrach le und zu scharfen
Gegenmaßnahmen veranlaßte, war das
Bestreben der Arbeiter und ihrer poli-
tischen Vertretung, dem Arbeiter ein
Mitspracherecht zu gewinnen.“ (Fro-
linde Balser: „Aufbruch zur Freiheit“,
Hannover 1963, S. 67.)

An diesem Standpunkt der überflüs-
sigen, der Selbstherrscher der Groß-
industrie, hat sich bis zum heutigen
Tage nichts geändert. Zitieren wir zum
Beweis dafür den Unternehmerbrief
des Deutschen Industrieinslitutes vom
25. März 1965, der in Zusammenarbeit
mit dem Bundesverband der Deutschen
Industrie und den industriellen Ver-
bänden der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände her-
ausgegeben wird. Dort heißt es: „Was
sich auf dem Gebiet der Mitbestim-
mung abzeichnet, berechtigt zu den
stärksten Befürchtungen, auch wenn
man die Forderungen nach über-
betrieblicher Mitbestimmung ausklam-
mer l. Was sich als Reform der Unter-
nehmensverfassung oder als Erweite-
rung der wirtschaftlichen Mitbestim-
mung ankündigt, kann, wenn die Blü-
tenträume der Reformer in Erfüllung
gehen, der kalten Sozialisierung nahe-
kommen.“

Man könnte glauben, die Welt wird
untergeben, wenn die gewerkschaft-
lichen Forderungen nach weiteren Mit-
bestimmungsrechten verwirklicht wer-
den. Die einzig denkbare Welt des
Deutschen Industrieinslituts scheint
jene zu sein, in der die arbeitenden
Klassen ewig unmündig bleiben. Das
Deutsche Industrieinstitut fordert:
„Die Unternehmerschaft muß gerüstet
sein — den Anfängen wehren.“

Welchen Anfängen soll die Abwehr
gelten? „In der Auseinandersetzung
um die Mitbestimmung fallen fast alle
















